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1. Ablauf 

 
Über MEDonline (https://online.medunigraz.at) haben alle MitarbeiterInnen die Möglichkeit, sich für interne 
Schulungsmaßnahmen anzumelden. (Details: www.medunigraz.at/personalentwicklung, Interne 
Weiterbildung). Eine Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme ist ohne Ausnahme mit der/m Vorgesetzten 
abzusprechen und von ihr/ihm zu befürworten. Nehmen Sie das Formular Freigabe von betrieblichen 
Weiterbildungsmaßnahmen als Bestätigung (dass die Schulung in der Arbeitszeit besucht werden kann) und zur 
Fixierung individueller Vereinbarungen zu Hilfe.  
Das Formular ersetzt gleichzeitig bei Schulungen innerhalb von Graz die Abwesenheitsmeldung 
„Dienstverrichtung am Dienstort“. Bitte das Formular noch vor Kursbeginn an 
personalentwicklung@medunigraz.at weiterzuleiten.  
 
1.1. Betriebliche Relevanz – kostenlose Teilnahme in der Dienstzeit 
 
So die Weiterbildungsmaßnahme für die Klinik/Institut/OE und/oder die Abteilung betrieblich relevant ist, kann 
die/der MitarbeiterIn kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen und auch Arbeitszeit dafür beanspruchen. 
Betriebliche Relevanz definiert sich vor allem durch die Bedeutsamkeit für das bestehende oder zukünftige 
Wirkungsfeld der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters.  
Bei Ganztagesseminaren wird grundsätzlich die fiktive Normalarbeitszeit der/des MitarbeiterIn gerechnet. Es 
entstehen keine Überstunden.  
 
1.2. Keine bzw. wenig betriebliche Relevanz – Einsatz von Freizeit 
 
Sinnvollerweise sollten jene Personen, die Weiterbildungsmaßnahmen auf Grund Ihrer Tätigkeit benötigen, diese 
vorrangig belegen. Bei Nichtvorliegen eines direkten betrieblichen Konnexes ist von den TeilnehmerInnen 
Freizeit (z.B. Zeitausgleich, Urlaub) zu konsumieren. Die Teilnahme selbst ist nach wie vor kostenlos. Bitte 
denken Sie an den entsprechenden Urlaubs- oder Zeitausgleichsantrag. 
 

1.3. Storno 
 
Eine sehr verlässliche Teilnahme der angemeldeten Personen ist erforderlich, um möglichst vielen KollegInnen 
die Möglichkeit zu geben, an den Seminaren teilzunehmen. Verfällt ein Platz, ist dies mit Kosten verbunden, die 
zu vermeiden wären. Wir bitten Sie, sich innerhalb von 8 Tagen vor Kursbeginn nur mehr in begründeten 
Ausnahmefällen abzumelden. Sollten Sie am Kurstag unentschuldigt nicht zur Weiterbildungsmaßnahme 
erscheinen, so müssen EURO 150,--/pro Weiterbildungstag bei der nächsten Gehaltszahlung in Abzug gebracht 
werden. (Das ist der Betrag, den ein/e externe TeilnehmerIn für die Kursteilnahme/Tag bezahlt hätte. Einzelne 
Stunden werden aliquot gerechnet)  

Alle Abmeldungen werden erfasst und dokumentiert. MitarbeiterInnen der Med Uni Graz, die 
unentschuldigt von Weiterbildungsmaßnahmen fernbleiben bzw. durch unzuverlässiges Handeln auffallen, 
können alternativ – nach Prüfung - für weitere Schulungsmaßnahmen für 1 Jahr gesperrt werden. Diese Regel 
gilt besonders auch für Schulungen durch interne TrainerInnen, die Ihre Leistungen kostenlos zur Verfügung 
stellen. 
 
1.4. Anwesenheit 
 
Grundsätzlich gilt, dass der Besuch eines Seminares die vollständige Anwesenheit voraussetzt. 
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Mobiltelefone bzw. Freesets sind außer Betrieb zu nehmen.  
Voraussetzung für den Erhalt einer Teilnahmebestätigung ist eine Anwesenheit von mindestens 80 Prozent der 
Veranstaltungszeit. Für reine Infoveranstaltungen von kurzer Dauer werden keine Teilnahmebestätigungen 
ausgestellt.  
 

1.5. Externe SchulungsteilnehmerInnen 
 
Eine Teilnahme von externen Personen am Weiterbildungsprogramm der MED UNI GRAZ ist prinzipiell möglich. 
Der Schulungsbeitrag pro Tag/TeilnehmerIn beträgt EURO 150,--. Anmeldungen via E-Mail oder Telefon sind 
möglich. Die Anmeldung erhält erst mit der Überweisung des Betrages seine Gültigkeit. 
 
Erste Priorität haben alle MitarbeiterInnen der Med Uni Graz, danach MitarbeiterInnen des Klinikums (KAGes), 
erst danach können externe Anmeldungen berücksichtigt werden. 

 

2. Bildungsangebote externer AnbieterInnen 

 
2.1. Klinikum (KAGes) Bildungskalender  
 
MitarbeiterInnen des Klinikums (KAGes) als auch MitarbeiterInnen der Med Uni Graz können wechselseitig die 
Bildungsprogramme der anderen Organisation besuchen. A priori sind die Veranstaltungen jedoch für die 
eigenen MitarbeiterInnen ausgeschrieben. Wenn es noch freie Plätze gibt, können MitarbeiterInnen des anderen 
Hauses an den jeweiligen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Die Kosten werden am Ende des Jahres mit 
der Stabstelle Personalentwicklung gegenverrechnet (limitiertes Budget).  
 
Voraussetzung für uns ist wiederum die betriebliche Relevanz und dass die spezifische 
Weiterbildungsmaßnahme nicht bereits über das Angebot der Med Uni Graz abgedeckt wird. Eine Teilnahme 
muss von der/m Vorgesetzten befürwortet und vorab an die Personalentwicklung gemeldet werden. (Formular 
Freigabe von betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen) 
 
 
2.2. Karl-Franzens-Universität Graz und weitere externe Bildungseinrichtungen (WIFI etc.) 
 
Die Kosten müssen vorab eruiert werden. Die Kosten sind von der jeweiligen Organisationseinheit zu tragen. 
 
Empfehlungen für TrainerInnen und Ausbildungsinstitute sowie gängige Konditionen und Qualitätsstandards 
können Sie in der Personalentwicklung erfragen.  

 

3. Ausbildungskostenrückersatz 

 
Wenn die Med Uni Graz Schulungskosten übernimmt, so ist ab einem Betrag von EURO 2.000,--  eine 
Vereinbarung zum „Ausbildungskostenrückersatz“ von dem/der betreffenden MitarbeiterIn zu unterzeichnen. 
Innerhalb von drei Jahren sind bei Beendigung des Dienstverhältnisses die Schulungskosten in einem aliquoten 
Ausmaß zurückzuerstatten. (Detailinformationen in der Personalabteilung) 
 

4. Ihre AnsprechpartnerInnen 

 
Zu Weiterbildungs- und PE-Maßnahmen: 
Stabstelle für Personalentwicklung 
Mag.a Helga Widowitz Tel.:0316/385-74031 
Claudia Schober Tel.:0316/385-74023 
personalentwicklung@medunigraz.at 
 

Zu Dienstreiseanträgen, Dienstfreistellungen, 
Zeitausgleich, Urlaub, Ausbildungskostenrückersatz 
etc. 
Ihr/e zuständige/r Referent/in der Personalabteilung 
bzw. als zentrale Anlaufstelle Tel.: 0316/385-74001 
personal@medunigraz.at 

 


